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Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
Einführung, Grundpflichten, Gefährdungsbeurteilung

Stoffe mit gefährlichen Eigenschaften – Gefahrstoffe – gibt es nicht nur in der chemischen  Industrie, 
sondern in nahezu allen Bereichen unseres beruflichen und privaten Lebens. Zum Beispiel können 
auch Farben, Klebstoffe und Reinigungsmittel Gefahrstoffe sein. Viele Gefahrstoffe können die 
 Gesundheit gefährden und dürfen nur unter Anwendung geeigneter Schutzmaßnahmen verwendet 
werden. Diese Schrift erklärt, wie man Gefahrstoffe erkennt und welche Schutzmaßnahmen immer 
notwendig sind. Sie zeigt, welche Punkte bei der Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich Tätigkeiten 
mit Gefahrstoffen besonders zu beachten sind und nennt für KMU passende Hilfestellungen. 

1 Was sind Gefahrstoffe?
Gefahrstoffe sind alle Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, welche 
auf Grund ihrer physikalisch-chemischen, chemischen oder toxi-
schen Eigenschaften und der Art und Weise, wie sie am Arbeits-
platz vorhanden sind oder verwendet werden, die Gesundheit 
und die Sicherheit der Beschäftigten oder die Umwelt gefährden 
können. In der Regel sind diese Stoffe oder Gemische mit Ge-
fahrenpiktogrammen gekennzeichnet, die ihre gefährlichen Ei-
genschaften widerspiegeln. Je nach Gefahrstoff können mehrere 
Piktogramme nötig sein, um alle gefährlichen Eigenschaften zu 
beschreiben. Die Piktogramme dienen auch dazu, einen Gefahr-
stoff schnell erkennen und einschätzen zu können. 

Mehr zum Thema Kennzeichnung bietet zum Einstieg das KB 006 
„Gefahrstoffkennzeichnung nach GHS – Grundzüge“ und für wei-

terführende Fragen das Merkblatt M 060 „Gefahrstoffe mit GHS-
Kennzeichnung – Was ist zu tun?“.

Hinweis: Das Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht in je-
dem Fall, dass der Stoff ungefährlich ist.

Weiterhin gibt es auch Gefahrstoffe, die nicht verpackt und ge-
kennzeichnet vorliegen, sondern erst bei der Tätigkeit entstehen. 
Typische Beispiele hierfür sind
 > Rauche bei Löt- und Schweißarbeiten,
 > Holzstäube bei Schleifarbeiten,
 > Abgase von Dieselmotoren,
 > Altlasten beim Bauen in Bestand oder bei Restaurierungsarbei-

ten (z. B. asbesthaltige Bodenbeläge oder bleihaltige Lacke).
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Abbildung 1: Piktogramme
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2  Welche grundlegenden  Pflichten 
bestehen?  
Welche Maßnahmen  müssen bei 
Tätigkeiten mit  Gefahrstoffen 
immer ergriffen werden?

Werden Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchgeführt, müssen von 
ihnen ausgehende Gefährdungen ausgeschlossen sein. Ist dies 
nicht möglich, müssen sie auf ein Minimum begrenzt werden (Mi-
nimierungsgebot). 

Dazu nennt die Gefahrstoffverordnung folgende Grundpflichten:
 > Vor Aufnahme der Tätigkeit muss die Gefährdungsbeurteilung 

durchgeführt und die dort festgelegten Schutzmaßnahmen 
müssen umgesetzt werden – siehe Kapitel 3 und 5. 

 > Es gilt das Substitutionsgebot – beispielsweise sind Stoffe mit 
gefährlichen Eigenschaften möglichst gegen ungefährliche oder 
weniger gefährliche zu ersetzen; Gefahrstoffe sind emissions-
frei oder emissionsarm zu verwenden – siehe Abschnitt 5.6.

 > Grenzwerte müssen eingehalten und die Ermittlungsergebnisse 
(z. B. Messberichte) aufbewahrt werden – siehe Abschnitt 5.5. 

 > Es müssen möglichst kollektive Schutzmaßnahmen techni-
scher Art an der Gefahrenquelle angewendet werden (wie zum 
Beispiel Absaugung oder angemessene Be- und Entlüftung, 
um freiwerdende Gefahrstoffe an der Entstehungsquelle abzu-
fangen) – siehe auch Abschnitt 5.7.

 > Technische Schutzmaßnahmen müssen regelmäßig Funktions- 
und Wirksamkeitsüberprüfungen unterzogen werden. 

 > Wenn Gefährdungen nicht durch andere Maßnahmen verhütet 
werden können, müssen individuelle Schutzmaßnahmen ge-
troffen werden (z. B. Schutzhandschuhe oder Atemschutzgerä-
te) – siehe auch Abschnitt 5.7.

 > Es besteht Tragepflicht für persönliche Schutzausrüstungen, 
solange eine Gefährdung besteht.

 > Das Tragen belastender persönlicher Schutzausrüstungen darf 
keine Dauermaßnahme sein (z. B. kann das Tragen von Atem-
schutzgeräten das Atmen erschweren, insbesondere bei Filter-
geräten ohne Gebläse).

 > Persönliche Schutzausrüstungen müssen nach Herstelleranga-
ben sicher verwendet, aufbewahrt und gewartet werden.

Folgende allgemeine Schutzmaßnahmen sind immer umzusetzen:
 > Am Arbeitsplatz sind nur die Mengen bereitzuhalten, die für 

den Fortgang der Arbeit erforderlich sind.
 > Alle verwendeten Stoffe und Gemische und die von ihnen aus-

gehenden Gefahren müssen identifizierbar sein.
 > Missbrauch oder Fehlgebrauch ist zu verhindern; bei Behältern 

zur Aufbewahrung oder Lagerung muss die Verwechslungsge-
fahr mit solchen für Lebensmittel ausgeschlossen sein.

 > Es sind verschließbare Behälter für eine sichere Lagerung, 
Handhabung und Beförderung von Gefahrstoffen, auch bei der 
Abfallentsorgung, zu verwenden.

 > Behälter mit Gefahrstoffen dürfen nicht in unmittelbarer Nähe 
von Lebensmitteln aufbewahrt oder gelagert werden.

 > Bestimmte Gefahrstoffe, wie z. B. lebensgefährliche Stoffe 
oder krebserzeugende Stoffe, sind unter Verschluss zu lagern 
oder so aufzubewahren, dass nur fachkundige und zuverlässi-
ge Personen Zugang haben.

 > Hygienemaßnahmen helfen, Kontaminationen zu vermeiden: 
 ∙ Die regelmäßige Reinigung des Arbeitsplatzes ist sicherzu-

stellen.
 ∙ Nahrungs- und Genussmittel sind in Arbeitsbereichen ver-

boten, in denen die Beschäftigte Gefahrstoffen ausgesetzt 
sein können.

 ∙ Besteht eine Hautgefährdung ist ein Hand- und Hautschutz-
plan erforderlich.

 ∙ Ist eine Verunreinigung der Arbeitskleidung durch Gefahr-
stoffe zu erwarten, müssen Straßen- und Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahrt werden. Die kontaminierte Arbeitsklei-
dung muss im Betrieb bleiben und erforderlichenfalls durch 
den Betrieb gereinigt werden.

3  Gefährdungsbeurteilung –  
was ist das?

Die Gefährdungsbeurteilung hilft dem Betrieb passgenaue Schutz-
maßnahmen gegen die Einwirkungen von Gefahrstoffen abzulei-
ten und umzusetzen.

Das Merkblatt A 016 „Gefährdungsbeurteilung – Sieben Schritte 
zum Ziel“ ist die Basisschrift zur Gefährdungsbeurteilung. Hier 
wird das systematische Vorgehen Schritt für Schritt erläutert. Im 
Merkblatt A 017 „Gefährdungsbeurteilung – Gefährdungskata-
log“ findet man einen detaillierten Katalog der Gefährdungs- und 
Belastungsfaktoren. Darüber hinaus werden Beispiele für Schutz-
maßnahmen und heranzuziehende Vorschriften genannt. Ein 
ausgearbeitetes Beispiel zeigt die kurz & bündig-Schrift KB 020 
„Ein Weg zur Gefährdungsbeurteilung“. Für Gefahrstoffe wird die 
Gefährdungsbeurteilung im Merkblatt M 053 „Arbeitsschutzmaß-
nahmen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ vertieft.

Die Gefährdungsbeurteilung muss dokumentiert werden. Neben 
den bereits aus dem Merkblatt A 016 bekannten Hilfsmitteln, 
können die in Kapitel/Frage 7 genannten verwendet werden. Mit-
geltende Dokumente sind das Gefahrstoffverzeichnis, Ergebnis-
se der Expositionsermittlung (insbesondere Messberichte) und 
die Ergebnisse der Substitutionsprüfung. Beschäftigte, die Tätig-
keiten mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Stoffen 
ausführen, sind in einem gesonderten Verzeichnis zu erfassen – 
siehe dazu zed.dguv.de und KB 024-2 „Expositionsverzeichnis 
für krebserzeugende und keimzellmutagene Stoffe“. 

Zu einer vollständigen Gefährdungsbeurteilung gehört auch im-
mer eine grundlegende Beurteilung nach dem Mutterschutzge-
setz. Diese Pflicht gilt unabhängig von der Zusammensetzung der 
Belegschaft. So soll es bei der Beschäftigung einer werdenden 
oder stillenden Mutter unmittelbar möglich sein, erste Schutz-
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maßnahmen zu treffen. Diese allgemeine Gefährdungsbeurtei-
lung muss um eine konkrete, personenbezogene Gefährdungs-
beurteilung ergänzt werden, sobald eine werdende Mutter ihre 
Schwangerschaft meldet.

Auch bei der Beschäftigung von Jugendlichen sind nach Jugend-
arbeitsschutzgesetz Beschränkungen zu beachten.     

4  Wer darf die Gefährdungs
beurteilung erstellen?

Der erste Schritt bei der Durchführung der Gefährdungsbeurtei-
lung ist die Festlegung der durchführenden Person(en). Die Ge-
fährdungsbeurteilung muss vom Unternehmer oder der Unter-
nehmerin fachkundig durchgeführt werden. Ist er oder sie selbst 
nicht fachkundig, müssen fachkundige Personen zurate gezogen 
werden – die Gesamtverantwortung bleibt beim Unternehmer 
oder der Unternehmerin. 

Fachkundige Personen vereinen berufliche Erfahrung und durch 
entsprechende Fortbildungen erlangtes Fachwissen. Hinsichtlich 
Gefahrstoffen können dies beispielsweise Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit oder Betriebsärztinnen bzw. Betriebsärzte sein, die 
sich näher mit dem Thema auseinandergesetzt haben und die 
stofflichen Eigenschaften von Gefahrstoffen sowie die rechtli-
chen Grundlagen kennen und verstehen.

Zu den stofflichen Grundlagen zählt das Verständnis
 > der unterschiedlichen Wirkungsweisen von Gefahrstoffen, 
 > der möglichen Aufnahmewege, und
 > der gültigen Grenzwerte und deren Anwendung.

Die rechtlichen Grundlagen umfassen u. a. die Anforderungen
 > der Gefahrstoffverordnung, 
 > der Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), und
 > der relevanten Schriften der Unfallversicherungsträger.

Die Unfallversicherungsträger haben sich im DGUV Grund-
satz 313-003 „Grundanforderungen an spezifische Fortbildungs-
maßnahmen als Bestandteil der Fachkunde zur Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ auf 
eine Empfehlung geeinigt, welche Inhalte im Rahmen der Fort-
bildung erlernt werden sollten. Der Umfang der Anforderungen 
hängt vom Umfang der zu beurteilenden Tätigkeiten ab. Wird bei-
spielsweise nach einem von offizieller Seite vorgegebenen Ver-
fahren gearbeitet (siehe Abschnitt 5.3) kann es reichen, dieses 
zu verstehen und anwenden zu können. Sind weitergehende Be-
urteilungen nötig, ist auch entsprechend umfangreiches Fach-
wissen erforderlich. Sollen beispielsweise größere Mengen Ge-
fahrstoffe gelagert werden, ist ein detailliertes Verständnis der 
TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behäl-
tern“ notwendig.

5  Wie laufen die Schritte einer 
 Gefährdungsbeurteilung bei 
 Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 
 konkret ab?

Den Ablauf der Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit Ge-
fahrstoffen zeigt Abbildung 2. Es werden die bekannten sieben 
Schritte der Gefährdungsbeurteilung durchlaufen (siehe Merk-
blatt A 016).

Schritt 1: Festlegen der mit der Gefährdungsbeurteilung  
beauftragten Personen

Schritt 2:
Erfassen der Tätigkeiten mit Gefahrstoffen einschließlich 
derer, bei denen Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt 
werden

Schritt 3: Informationsermittlung zu den Gefahrstoffen  
und Tätigkeiten

Ermitteln der Situation am 
Arbeitsplatz:
 › inhalative Gefährdungen
 › dermale Gefährdungen
 › physikalisch-chemische 
Gefährdungen

Schritt 3–5 (alternativ):

Anwendung einer 
 › stoff- oder tätigkeits-
bezogenen TRGS, 

 › eines VSK nach  
TRGS 420 oder 

 › einer Handlungs  emp-
fehlung, die den Kriterien 
der TRGS 400 genügt

Schritt 4: Beurteilen der Gefährdungen

Schritt 5: Prüfung der Substitutions-
möglichkeiten

Festlegen der zu treffenden 
(zusätzlichen) Maßnahmen 
und der Wirksamkeits-
prüfung

Schritt 6: Durchführen der Maßnahmen

Schritt 7:

Gefährdungsbeurtei-
lung abgeschlossen. 
Aktualisierungspflich-
ten beachten.

Ja
Sind die Maßnahmen 
dauerhaft wirksam?     Nein

Abbildung 2: Mögliche Vorgehensweise bei der Gefährdungsbeurteilung 
für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen in Anlehnung an Anlage 1 der TRGS 400 
„Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ und Merk-
blatt A 016
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5.1  Erfassen der Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 
(Schritt 2)

Bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung muss zuerst fest-
gestellt werden, bei welchen Tätigkeiten welche Stoffe eingesetzt 
werden oder auftreten können. Dann müssen die von diesen 
Stoffen ausgehenden Gefährdungen ermittelt werden. 

Zusätzlich müssen alle im Betrieb vorkommenden Gefahrstoffe 
in einem Gefahrstoffverzeichnis erfasst werden. Ausgenommen 
sind Gefahrstoffe, die bei Tätigkeiten mit nur geringer Gefähr-
dung verwendet werden. Empfohlen wird, diese Stoffe trotzdem 
in das Verzeichnis aufzunehmen und mit dem Hinweis „geringe 
Gefährdung“1 zu versehen.

Das Verzeichnis ist auf aktuellem Stand zu halten und allen be-
troffenen Beschäftigten und deren Vertretern zugänglich zu ma-
chen (hierbei dürfen die Angaben zu den verwendeten Mengen-
bereichen geheim gehalten werden).

Das Gefahrstoffverzeichnis enthält mindestens folgende Punkte:
 > Bezeichnung des Gefahrstoffs,
 > Einstufung des Gefahrstoffs oder Angaben zu den gefährlichen 

Eigenschaften,
 > Angaben zu den im Betrieb verwendeten Mengenbereichen,
 > Bezeichnung der Arbeitsbereiche, in denen Beschäftigte dem 

Gefahrstoff ausgesetzt sein können,
 > Verweis auf das jeweilige Sicherheitsdatenblatt.

Leerformulare für ein Gefahrstoffverzeichnis können z. B. unter 
www.gischem.de/verzeichnis heruntergeladen werden. Zudem 
können mit dem Gefahrstoffinformationssystem Chemikalien der 
BG RCI und BGHM Gefahrstoffverzeichnisse online geführt werden.

5.2 Informationsermittlung (Schritt 3) 

Zur Ermittlung der gefährlichen Eigenschaften aller Stoffe und 
Gemische stehen eine Vielzahl an Quellen zur Verfügung, die 
zum Teil auch für die Beschäftigten leicht einsehbar sind. Hierzu 
zählen u. a.: 
 > die Angaben auf den Verpackungen, 
 > die Sicherheitsdatenblätter,
 > Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS),
 > branchen- oder tätigkeitsbezogene Hilfestellungen,
 > Stoffdatenbanken (z. B. GisChem, GESTIS-Stoffdatenbank – 

siehe Kapitel 7).

1   Tätigkeiten mit geringer Gefährdung sind Tätigkeiten, bei denen aufgrund 
der dem Gefahrstoff zugeordneten Gefährlichkeitsmerkmale, der Arbeits-
bedingungen, einer nur geringen verwendeten Stoffmenge und einer nach 
Höhe und Dauer niedrigen Exposition Maßnahmen nach § 8 der Gefahr-
stoffverordnung zum Schutz der Beschäftigen ausreichen. Beispiele sind 
die Verwendung von Spülmaschinentabs oder die Ausbesserung kleiner 
Lackschäden mit Lackstiften.

5.3  Verwendung von Handlungsempfehlungen 
oder VSK (Alternative zu Schritten 3–5)

Im Rahmen der Informationsermittlung gefundene  aktuelle Hand-
lungsempfehlungen, z. B. DGUV Information 213-701ff „Emp -
fehlungen Gefährdungsermittlung der Unfallversicherungsträger 
(EGU)“, oder „Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien“ (VSK) 
nach TRGS 420, können direkt eingesetzt werden, wenn die zu be-
urteilenden Tätigkeiten und Gefährdungen dort exakt beschrieben 
sind und alle genannten Schutzmaßnahmen umgesetzt werden.

5.4  Ermitteln der Situation am Arbeitsplatz 
(Schritt 3)

In Hinblick auf Gesundheitsgefährdungen sind die drei mögli-
chen Aufnahmewege zu betrachten:
 > Aufnahme über die Atemwege (inhalative Exposition):  

Eine inhalative Exposition liegt vor, wenn Gefahrstoffe in der Luft 
im Atembereich der Beschäftigten sind. Dies kann beispielswei-
se bei Gefahrstoffen, die leicht verdampfen oder stauben kön-
nen, oder bei Arbeitsbedingungen, wie dem Erhitzen oder Ver-
sprühen oder dem staubenden Bearbeiten der Fall sein.

 > Aufnahme über den Mund (orale Exposition), z. B. durch die 
Verwechslung mit Lebensmitteln oder aufgrund mangelnder 
Handhygiene.

 > Aufnahme über die Haut (dermale Exposition), z. B. beim Ver-
wenden lösemittelgetränkter Lappen ohne Chemikalienschutz-
handschuhe.

Abbildung 3: Mögliche Aufnahmewege für Gefahrstoffe

Die Ermittlung der Höhe der inhalativen Exposition kann mess-
technisch und nicht-messtechnisch erfolgen, wobei letzteres 
aufgrund des geringeren Aufwands grundsätzlich zu bevorzugen 
ist. Bei verbleibender Unsicherheit sollten messtechnische Er-
mittlungsmethoden herangezogen werden.

Die nicht-messtechnischen Ermittlungsmethoden umfassen 
 > die Übertragung von Ergebnissen vergleichbarer Arbeitsplätze 

(Analogieschluss) und 
 > die Berechnung (siehe TRGS 402 „Ermitteln und Beurteilen der 

Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Ex-
position“). 
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Die Übertragung der Ergebnisse anderer Arbeitsbereiche ist mög-
lich, wenn die Randbedingungen übereinstimmen (z. B. offene/
geschlossene Verfahrensweise, Stoffdurchsatz, Position der Be-
schäftigten zur Stoffquelle, Art und Leistung der Absaugung). Soll 
die Expositionshöhe berechnet werden, müssen die Stofffreiset-
zung und die Randbedingungen genau bekannt sein. Die Berech-
nung muss nachvollziehbar dokumentiert werden. 

Werden Gefahrstoffmessungen durchgeführt, ist Fachkunde bei 
der Messung erforderlich (hierzu gibt es akkreditierte Stellen – 
siehe www.dguv.de, Webcode: d4706).

Die mögliche Höhe einer oralen Exposition lässt sich nur schlecht 
ermitteln. Sie lässt sich jedoch durch Hygienemaßnahmen in der 
Regel ausschließen. Hierzu zählt z. B., dass am Arbeitsplatz nicht 
gegessen, getrunken oder geraucht werden darf. Auch eine gute 
Handhygiene ist sehr wichtig. 

Eine dermale Exposition liegt vor, wenn Hautkontakt gegenüber 
Gefahrstoffen besteht. Das ist insbesondere bei solche Gefahr-
stoffen relevant, die die Haut schädigen (zum Beispiel reizend 
oder ätzend wirken) und damit „hautgefährdend“ sind, oder die 
über die Haut aufgenommen werden können (hautresorptive Stof-
fe). Werden Tätigkeiten mit solchen Gefahrstoffen durchgeführt, 
muss die Möglichkeit des Hautkontakts ausgeschlossen werden.

Zudem sind die von den Gefahrstoffen ausgehenden physika-
lisch-chemischen Gefährdungen zu betrachten. Siehe dazu auch 
KB 028-1 „Brand- und Explosionsgefahren – Schutzmaßnahmen 
für sichere Tätigkeiten mit brennbaren Stoffen“. 

5.5 Beurteilung der Gefährdungen (Schritt 4)

Um bei der inhalativen Exposition von der ermittelten Expositions-
höhe auf die mögliche Gefährdung für die Beschäftigten zu schlie-
ßen, wurden in verschiedenen Technischen Regeln für Gefahrstof-
fe Grenzwerte festgelegt, v. a. TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“ 
und TRGS 910 „Risikobezogenes Maßnahmenkonzept für Tätigkei-
ten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen“. Zu den bekanntesten 
gehören die Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW).

Bei einer oralen Exposition liegt in der Regel eine Gefährdung vor.

Bei der dermalen Exposition wird die mögliche Kontaktfläche, die 
Konzentration und die Kontaktdauer betrachtet – siehe TRGS 401 
„Gefährdung durch Hautkontakt – Ermittlung, Beurteilung, Maß-
nahmen“.

Zur Beurteilung der Explosionsgefährdung kann das KB  028-2 
„Rechtlicher Wegweiser im Explosionsschutz“ herangezogen 
wer den. 

5.6 Substitutionsprüfung (Schritt 5)

Es ist immer die Möglichkeit einer Substitution zu prüfen. Dabei ist 
zu beurteilen, ob durch die Substitution von Stoffen, Gemischen 

oder Erzeugnissen oder durch eine Änderung des Herstellungs- 
oder Verwendungsverfahrens eine Gefährdung der Beschäftigten 
vermieden oder zumindest vermindert werden kann. Das Ergeb-
nis der Substitutionsprüfung ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
dokumentieren. Beispiele für eine erfolgreiche Substitution:
 > lösemittelhaltige Farben, Lacke und Klebstoffe: 
  Ersatz durch Produkte auf wässriger Basis oder mit geringe-

rem Lösemittelanteil 
 > krebserzeugender Quarzsand bei Sandstrahlarbeiten
  Ersatz durch quarzfreie Produkte wie metallische Strahlmit-

tel, Korund, Glasperlen
 > starke Staubfreisetzung bei der Verarbeitung 
  Verwendung von Lösungen, Suspensionen, Pasten oder 

staub arme Granulate
  geringes, die Rieselfähigkeit kaum beeinträchtigendes Be-

feuchten 
 > Sprühauftrag von lösemittelhaltigen Oberflächenbehandlungs-

mitteln (Farben, Lacke, Klebestoffe) 
  z. B. elektrostatisches Lackieren oder Handauftrag kann die 

Freisetzung von Dämpfen reduzieren.

5.7  Festlegen der zu treffenden Schutzmaß
nahmen (Schritt 5)

Nachdem bei der Ermittlung und Bewertung die Gefährdungen, 
ihre Schwere und Häufigkeit identifiziert wurden, können nun ge-
zielt Maßnahmen ausgewählt werden. Dabei unterstützen die Ge-
fahrstoffverordnung, die Technischen Regeln für Gefahrstoffe der 
500er Reihe und die Schriften der BG RCI, z. B. Merkblatt M 053. 

Hinsichtlich der Rangfolge der Schutzmaßnahmen ist das soge-
nannte „S-T-O-P“-Prinzip zu beachten:

Substitution
Technische Schutzmaßnahmen
Organisatorische Schutzmaßnahmen
Persönliche Schutzmaßnahmen

Kann eine Gefährdung der Beschäftigten durch Substitution der 
Gefahrstoffe oder Verfahren nicht ausgeschlossen oder auf ein 
Mindestmaß reduziert werden, sind vorrangig technische und or-
ganisatorische Schutzmaßnahmen zu treffen. Lassen sich dadurch 
nicht alle Gefährdungen vermeiden, sind von der Unternehmerin 
oder vom Unternehmer wirksame persönliche Schutzausrüstun-
gen bereitzustellen und von den Beschäftigten zu be nutzen. 

5.8 Wirksamkeitsprüfung (Schritt 7)

Die Wirksamkeit der festgelegten Schutzmaßnahmen muss über-
prüft werden. Dazu gehört z. B. die regelmäßige Überprüfung der 
Funktion und Wirksamkeit technischer Schutzmaßnahmen und 
der Einhaltung der Grenzwerte. Führt die Wirksamkeitsprüfung 
zum Ergebnis, dass die getroffenen Schutzmaßnahmen nicht 
ausreichend sind oder neue Gefährdungen entstanden sind, 
muss die Gefährdungsbeurteilung erneut durchgeführt werden.

http://www.dguv.de
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5.9 Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung

Die Gefährdungsbeurteilung ist regelmäßig zu überprüfen und 
umgehend zu aktualisieren, wenn maßgebliche Veränderungen 
(z. B. geänderte Tätigkeiten, Änderungen am Arbeitsplatz, Ein-
satz anderer Gefahrstoffe, Grenzwertänderung) dies erfordern. 
Bei Überschreitung eines Arbeitsplatzgrenzwerts muss sie unver-
züglich erneut durchgeführt werden.

6  Was kommt nach der Gefähr
dungsbeurteilung?

Betriebsanweisung und Unterweisung der Beschäftigten

Die Gefährdungsbeurteilung ist die Basis für eine Betriebsanwei-
sung. Hierin werden Hinweise zu den Gefahren, Schutz- und Hy-
gienemaßnahmen, Verhaltensregeln bei Tätigkeiten mit Gefahr-
stoffen sowie Maßnahmen im Notfall zusammengetragen.

Die Betriebsanweisung ist in einer für die Beschäftigten verständ-
lichen Form und Sprache abzufassen und muss jederzeit von den 
Beschäftigten eingesehen werden können.

Anhand dieser Betriebsanweisung werden die Beschäftigten in 
einer für sie verständlichen Sprache mündlich unterwiesen. Dies 
geschieht vor erstmaliger Aufnahme entsprechender Tätigkei-
ten und danach mindestens einmal jährlich. Jugendlichen, die 
zu Ausbildungszwecken Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchfüh-
ren, werden mindestens halbjährlich unterwiesen. Im Rahmen 
der Unterweisung müssen alle Beschäftigten, die Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen durchführen, eine allgemeine arbeitsmedizinisch-
toxikologische Beratung erhalten.

Weitere Hinweise geben die Merkblätter A 010 „Betriebsanwei-
sungen für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ und A 026 „Gefähr-
dungsorientiertes Unterweisen“.

Abbildung 4: Betriebsanweisungen

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat auf der Grundlage 
der Gefährdungsbeurteilung für eine angemessene arbeitsmedi-
zinische Vorsorge zu sorgen. Ziel ist es arbeitsbedingte Erkran-
kungen einschließlich Berufskrankheiten frühzeitig zu erkennen 
und zu verhüten. Die Anlässe für Pflicht- und Angebotsvorsorge 
sind im Anhang der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge genannt. 

Fragen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge beantwortet KB 011-1 
„Arbeitsmedizinische Vorsorge nach ArbMedVV – Teil 1: Grundla-
gen und Hinweise zur Durchführung“. Eine Hilfe bei der Auswahl 
der Vorsorgeanlässe auf Basis der Gefährdungsbeurteilung gibt 
KB 011-2 „Arbeitsmedizinische Vorsorge nach ArbMedVV – Teil 2: 
Ermittlung der Vorsorgeanlässe“.

7  Welche Hilfsmittel zur Erstellung 
bzw. zur Dokumentation der 
 Gefährdungsbeurteilung sind  
für KMU geeignet?

GefDok KMU2

GefDok KMU (Gef – Gefährdungsbeurteilung; Dok – 
Dokumentieren) ist eine von der BG RCI zur Verfü-
gung gestellte Arbeitshilfe zur Durchführung und 
Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung, die 
sich eng am Merkblatt A 016 orientiert und den allgemeinen Ge-
fährdungskatalog des Merkblatts A 017 abbildet. Die dort enthalte-
nen Gefährdungen und Schutzmaßnahmen können an die betrieb-
lichen Verhältnisse angepasst und in die eigene Dokumentation 
übernommen werden.

Über eine Eingabemaske können entsprechende Dokumentati-
onsblätter generiert, gespeichert und ausgedruckt werden. Auch 
eine Auswertung der Daten, beispielsweise bzgl. noch umzuset-
zender Schutzmaßnahmen ist leicht möglich. Die Anwendung 
des Programms ist selbsterklärend und eignet sich für Unterneh-
men verschiedener Branchen.

GisChem
Das Gefahrstoffinformationssystem Che-
mikalien www.GisChem.de ist ein An-
gebot der BG RCI und der BGHM. Es bietet rund um das Thema 
„Gefahrstoffe“ Hilfestellung bei der Informationsermittlung, der 
Einstufung, der Gefährdungsbeurteilung und der Erstellung von 
Betriebsanweisungen. 

Das Modul „GisChem-Interaktiv“ unterstützt bei der Erarbeitung 
von Betriebsanweisungen, indem es Anwenderinnen und Anwen-
der durch das Sicherheitsdatenblatt lotst. Mit gezielten Fragen führt 
es direkt zu den Kapiteln, die für die Betriebsanweisung von Bedeu-

2 Bezugsquelle: downloadcenter.bgrci.de
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tung sind. So können die spezifischen Gefahren des Stoffes oder 
Produktes sowie die Besonderheiten des Betriebes oder Arbeits-
platzes über einen Frage-Antwort-Dialog eingegeben werden. Das 
Ergebnis ist dann eine maßgeschneiderte Betriebsanweisung. Pa-
rallel dazu besteht die Möglichkeit, eine „Ergänzende Beurteilung 
bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ zu erstellen, die als mitgeltendes 
Dokument der Gefährdungsbeurteilung genutzt werden kann.

Abbildung 5: Erstellung einer Betriebsanweisung oder „Ergänzenden 
Beurteilung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ mit GisChem-Interaktiv 
aus den Informationen des Sicherheitsdatenblatts (SDB) 

Die Nutzung des Moduls GisChem-Interaktiv ist genauso wie die 
Gefahrstoffsuche und den weiteren interaktiven GisChem-Modu-
len kostenfrei möglich.

GESTISStoffdatenbank
Die GESTIS-Stoffdatenbank (gestis.itrust.de) 
ist ein Angebot des Instituts für Arbeitsschutz 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (IFA). Es enthält Informationen über ca. 
8800 Gefahrstoffe, wie z. B. die Wirkungen 
der Stoffe auf den Menschen, die erforderlichen Schutzmaßnah-
men und die Maßnahmen im Gefahrenfall (inkl. Erste Hilfe). Es fin-
den sich zudem grundlegende Informationen, wie physikalisch-
chemische Daten oder die Einstufung und Kennzeichnung.

Ergänzende Beurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen  
(Anhang 6 des Merkblatts A 017)
Der Anhang 6 des Merkblatts A 017 bietet in Form des Arbeits-
blatts „Ergänzende Beurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ 
eine Hilfe zur Dokumentation der spezifischen Beurteilung der 
Gefährdung durch Gefahrstoffe.

Die Checkliste kann auch als Leitfaden für die bei der Gefähr-
dungsbeurteilung relevanten Einzelaspekte verwendet werden. 
Dabei wird für jeden Gefahrstoff, ausgehend von der Einstufung 
anhand der Auswahlmöglichkeiten eine Beurteilung vorgenom-
men.

Der Anhang 6 des Merkblatts A 017 kann unabhängig vom Ge-
samtmerkblatt unter www.downloadcenter.bgrci.de herunterge-
laden werden.

EMKG
Das Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG) ist ein 
Angebot der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA).

Es setzt sich aus dem EMKG-Leitfaden Gesundheitsgefährdungen 
und den entsprechenden Schutzleitfäden zusammen. Der Leitfa-
den beschreibt das schrittweise Vorgehen der Module Einatmen 
und Haut. Durch die Kombination leicht zugänglicher Parameter 
aus Sicherheitsdatenblättern und Betriebsbegehungen, macht 
das EMKG die Ermittlung einer passenden Maßnahmenstufe für 
jede Gefährdung möglich. Die Maßnahmenstufen sind in den 
Schutzleitfäden oder in anderen standardisierten Arbeitsverfah-
ren konkretisiert.

Mit der EMKG-Software können die Schritte der Gefährdungsbe-
urteilung – von der Informationsermittlung über die Ableitung 
von Schutzmaßnahmen und der Wirksamkeitsprüfung bis hin zur 
Dokumentation – digital bearbeitet werden.

EMKG-Drehscheiben und eine App ermöglichen es, sich vor Ort 
im Betrieb schnell und unkompliziert einen Überblick über mögli-
che Gefährdungen verschaffen. Beides eignet sich auch zur Kom-
munikation von Risiken mit Vorgesetzten und Beschäftigten.

Das EMKG kann auf der Website der BAuA unter www.baua.de 
(über Suchfunktion: EMKG) abgerufen werden.

WINGIS
Informationen für Tätigkeiten mit Chemikalien 
speziell beim Bauen, Renovieren und Reinigen 
enthält WINGIS, das Gefahrstoffinformations-
system der Berufsgenossenschaft der Bauwirt-
schaft unter www.wingisonline.de. Es bietet:
 > Produkt-Informationen und Entwürfe für Betriebsanweisungen 

in 16 Sprachen
 > Gefahrstoffverzeichnisse erstellen und verwalten mit „myWINGIS“
 > Eigene Betriebsanweisungen erstellen mit „myBETRAN“
 > Hilfe zur Gefährdungsbeurteilung und deren Dokumentation
 > Berechnung von Gefahrguttransporten
 > Handschuhdatenbank.

 

Abschluss

Weitere Maßnahmen
 Arbeitsmedizinische Vorsorge ist zu veranlassen Arbeitsmedizinische Vorsorge ist anzubieten Aufnahme ins Verzeichnis c,m-Stoffe Kat. 1A / 1B Anzeige an die Behörde GefStoffV Anh. I Nr. 2.4.2 (Asbest) 
 Auswertungen des Arbeitsmediziners berücksichtigt
 Biomonitoring wurde durchgeführt (BGW)  Hinweise aus der letzten Mitarbeiterbefragung berücksichtigt

Datum

.................................
.................................

.................................
.................................

.................................
.................................

.................................
Wirksamkeitsprüfung
Art der Wirksamkeitsprüfung:  .....................................................................................................................

bis wann (Datum):  ..........................................................................................................................................

Ergebnis:  ..........................................................................................................................................................

Fachkundige Person:

Name
UnterschriftDiese Gefährdungsbeurteilung wurde durchgeführt für den Betrieb –  

Verantwortliche Person

Datum
Name

UnterschriftMit Beratung durch – SiFa

Datum
Name

UnterschriftUnter Mitwirkung – Betriebsarzt

Datum
Name

UnterschriftUnternehmer/Verantwortliche Person

Datum
Name

Unterschrift

Maßnahmen (T-O-P) zum Schutz der Beschäftigten

lfd. Nr. Auflistung der Maßnahme in Bezug auf die ermittelten Ge-fährdungen AG  
oder AN

Datum  
oder BAW

AG = Arbeitgeber / AN = Arbeitnehmer / BAW = Betriebsanweisung

Art und Ausmaß der Exposition bei der Verarbeitung
Anwendung
Anzahl der Mitarbeiter, die mit dem Stoff/Produkt umgehen  ................................................................

Verbräuche im Arbeitsbereich: (in ml, l, m³, g, kg, t pro Std., pro Schicht)  ............................................

Dauer der Tätigkeit: (in Stunden oder  Minuten)  .........................................................................................

Häufigkeit der Tätigkeit: (Anzahl pro Jahr, Schicht, Baustelle usw.)  .......................................................

Hautkontakt möglich:     Nein      Ja (Kleinflächig, Großflächig, kurzer oder langer Hautkontakt) .....................................................................lfd. Nr. Exposition in der Luft am Arbeitsplatz  (bezogen auf die Schichtzeit) Zeitintervall

Bewertung der Exposition in der Luft am Arbeitsplatz durch Messung
 durch Vergleich  ........................................................................................................................

 aufgrund von Erfahrungswerten (z. B. aus TRGS) ......................................................................Messung vom  ................................... Ergebnis  ......................................
KM vom  ................................... Ergebnis  ......................................
KM vom  ................................... Ergebnis  ......................................
KM vom  ..............................  Ergebnis  ......................................Befund:

  Maßnahmen sind ausreichend. Dies trifft zu, wenn ausschließlich dieser Gefahrstoff über die 

gesamte Arbeitsschicht verwendet wird. Treten mehrere Gefahrstoffe auf, ist eine Summenbe-

trachtung gemäß TRGS 402 durchzuführen Maßnahmen sind nicht ausreichend
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Umgang und Gefährdungen

Gefährdungen durch

E  Einatmen   H  Hautkontakt
B  Brand-/Explosionsgefahr  S  Sonstige Einwirkungen (z.B. Sauerstoffmangel)R  Reaktionen und/oder Verwechslungen mit anderen Stoffen in Betrieb

lfd. Nr. Arbeitsabläufe/Tätigkeiten im Betrieb mit dem Produkt/  Gefahrstoff Gefährdung(en)

Substitution (Ersatzstoff-/Verfahrensprüfung)

Informationen/Quellen zur Bewertung

 Ja Nein

1. Ist die TRGS 600 bekannt?  

2. Ist ein Stoffverzicht möglich?  

3. Sind Verfahrensänderungen möglich?  

Erläuterungen zu Punkt 1–3

 geprüft

TRGS zu Ersatzstoffen (TRGS 600 ff.) 

EGU (Empfehlungen der UVT33) 

Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 7) 

Technische Merkblätter/Branchenregelungen 

Anmerkungen

Wie wurde die Ersatzstoffprüfung durchgeführt?

Einfaches Maßnahmenkonzept 

Spaltenmodell (TRGS 600) 

Sonstige Prüfung    

Anmerkungen

Ersatzprodukt/Ersatzstoff  ............................................................................................................................

Ersatzverfahren  ..............................................................................................................................................

Ergebnis

Substitution möglich, Ersatzprodukt/-verfahren umgesetzt am:  ...................................................  

Keine Möglichkeit einer Substitution, weil: (weitere Auswahl siehe in der TRGS 600)

Ersatzlösung technisch nicht geeignet 

Ersatzlösung verringert Gefährdung nicht ausreichend 

Ersatzlösung betrieblich nicht geeignet oder technisch nicht zumutbar 

Ergänzende Beurteilung für  Tätigkeiten mit Gefahrstoffen*

Angaben zum Einsatzort und zum Gefahrstoff

Firma:  .....................
...................

...................
...................

...................
...................

...................
...................

......

Arbeitsbereich:  .....................
...................

...................
...................

...................
...................

...................
........

(Wo der Stoff verwendet wird, z. B. Produktion, Lager, Werkstatt, Labor, Instandhaltung etc.)

Arbeitsplatz: ..................
...................

...................
...................

...................
...................

...................
.................

 in Räumen        im Freien        wechselnde Einsatzorte

Gefahrstoffbezeichnung: (Aus dem Gefahrstoffverzeichnis oder Gefahrstoff, der beim Umgang entsteht)

...................
...................

...................
...................

...................
...................

...................
..................

Kennzeichnung:

                 

    
     

     
     

     
    

    

Mögliche Gefahren:                       
                        

      Signalwort:  ....................
...................

...................
........

Einstufung des Stoffs oder Gemisch: (Abkürzungen)  .....................
...................

...................
...................

...

  ..................
...................

...................
...................

...................
...................

...................
...................

...................
.

Einstufung des Stoffs oder Gemisch: (Text) ...................
...................

...................
...................

...................
.

...................
...................

...................
...................

...................
...................

...................
...................

...................
.

...................
...................

...................
...................

...................
...................

...................
...................

...................
.

...................
...................

...................
...................

...................
...................

...................
...................

...................
.

...................
...................

...................
...................

...................
...................

...................
...................

...................
.

Art der Freisetzung:  ....................
...................

............  (Gas, Dampf, Aerosol, Staub, Rauch etc.)

krebserzeugend (k) Kategorie:   1 A   1B   2

keimzellmutagen (m) Kategorie:   1 A   1B   2

reproduktionstoxisch (r) Kategorie:   1 A   1B   2

Ist der Stoff hautresorptiv:  
 Ja   Nein

Wirkt der Stoff sensibilisierend:   Haut (Sh)   Atmung (Sa)   beides (Sah)

Arbeitsplatzgrenzwert oder Beurteilungsmaßstab: ..........(mg/m³) ...........(ppm)  ............  (Art)

Biologischer Grenzwert (BGW): .......( / ) im ....... (biologisches Material) ...... (Probenahmezeitpunkt)

Wassergefährdungsklasse: ....................
..           Lagerklasse:  ....................

...................
.......

*  Dieses Dokument kann als mitgeltende Unterlagen zur Gefährdungsbeurteilung verwendet werden.

Parallel möglich:  
Beantwortung der  passenden 
 Fragen zur Gefährdungs-
beurteilung Gefahrstoffe

Betriebsanweisung

Ergänzende Beurteilung  
für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

Sicherheitsdatenblatt (SDB)

SDB mit XML

 

 

 

Muster-Logo 
B e t r i e b s a n w e i s u n g 

Nr.:       
Stand: 07.10.2019 
Unterschrift: 
  

gilt für: Musterbetrieb, Halle 1 (Produktion)  
G E F A H R S T O F F B E Z E I C H N U N G 

Musterprodukt  
  G E F A H R E N   F Ü R   M E N S C H   U N D   U M W E L T 

 

 

Achtung 

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen. (H302 + H312 + H332) 
Verursacht Hautreizungen. (H315) 

Gefahr durch Ansammlung explosionsfähiger Atmosphäre in Bodennähe! Bei Vorhandensein von 
Zündquellen erhöhte Explosionsgefahr! Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material 
(z.B. Kleidung, Putzlappen). 

Gefahren für die Umwelt:  Schwach wassergefährdend (WGK 1) 

 

  S C H U T Z M A S S N A H M E N   U N D   V E R H A L T E N S R E G E L N 

 

 

 

 

Bei Dämpfen oder Nebeln Absaugung einschalten und in ihrem Wirkungsbereich arbeiten. Gefäße 
nicht offen stehen lassen. Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen und Nachlauf vermeiden.  
 

Von Zündquellen fern halten (z.B. nicht Rauchen, keine offenen Flammen, Erden)! Feuerarbeiten 
nur mit schriftlicher Erlaubnis. Heißarbeiten an Behältern und Leitungen nur nach sorgfältigem 
Freispülen durchführen. Explosionsgeschützte Geräte verwenden.  
 

Einatmen von Dämpfen oder Nebeln vermeiden. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Nach 
Arbeitsende und vor jeder Pause Hände und andere verschmutzte Körperstellen gründlich 
reinigen. Produktreste sofort von der Haut entfernen.  
 

Behälter dicht geschlossen an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Behälter nicht dem direkten 
Sonnenlicht aussetzen! Vorsicht bei Gebinden mit Restmengen, Explosionsgefahr! Die 
Zusammenlagerungsbeschränkungen sind zu beachten - nur im ausgewiesenen Lagerabschnitt 
aufbewahren! Beschäftigungsbeschränkungen beachten!  
 

Augenschutz: Bei Überwachungstätigkeit: Gestellbrille mit Seitenschutz. Bei Spritzgefahr: 
Korbbrille! 
 

Handschutz: Rote Handschuhe (Nitril) 

 

  V E R H A L T E N   I M   G E F A H R F A L L Feuerwehr 112  

 

  Gefahrenbereich räumen und absperren, Vorgesetzten informieren. Bei der Beseitigung von 
ausgelaufenem/verschütteten Produkt immer Schutzbrille und Handschuhe tragen. Mit 
saugfähigem unbrennbaren Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen!  
 

Produkt ist brennbar, tragbaren Feuerlöscher mit ABC-Löschpulver verwenden. Bei Brand in der 
Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen. Berst- und Explosionsgefahr bei starker Erwärmung! 
Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. Feuerwehr alarmieren. Das Eindringen in Boden, 
Gewässer und Kanalisation muss verhindert werden. 
 

Zuständiger Arzt: Helpi                                             Unfalltelefon: 19222 

 

  E R S T E   H I L F E Notruf 112  

 
 

Nach Augenkontakt: Sofort unter Schutz des unverletzten Auges ausgiebig (ca. 10 Minuten) bei 
geöffneten Lidern mit Wasser spülen. Bei Augenverletzungen steriler Schutzverband. Nach 
Augenkontakt immer augenärztliche Behandlung.  
Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen. 
Haut mit viel Wasser spülen.  
Nach Einatmen: Verletzten unter Selbstschutz aus dem Gefahrenbereich bringen. Bei Atemnot 
Sauerstoff inhalieren lassen. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung: Beatmungshilfen benutzen.  
Nach Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes.  

 

  S A C H G E R E C H T E   E N T S O R G U N G 

   Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Durchtränktes Material (z.B. Putzlappen) in 
unbrennbaren, verschließbaren Entsorgungsbehältern sammeln. Im Sammelbehälter AB-z 
sammeln. Wenn dieser voll ist, Herrn Meier (Durchwahl 276) informieren. 

 

 

http://www.downloadcenter.bgrci.de
http://www.baua.de
http://www.wingisonline.de
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Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie

Postfach 10 14 80
69004 Heidelberg
Kurfürsten-Anlage 62
69115 Heidelberg
www.bgrci.de

Diese Schrift können Sie über den Medienshop 
unter medienshop.bgrci.de beziehen.

Haben Sie zu dieser Schrift Fragen, Anregungen, Kritik?
Dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
 
>  Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie, Prävention,  

KC Präventionsprodukte und -marketing, Referat Medien 
Postfach 10 14 80, 69004 Heidelberg

> E-Mail: praeventionsprodukte@bgrci.de
>  Kontaktformular: www.bgrci.de/kontakt-schriften

Die VISION ZERO ist die Vision einer Welt ohne Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkran-
kungen. Höchste Priorität hat dabei die Vermeidung tödlicher und schwerer Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten. Eine umfassende Präventionskultur hat die VISION ZERO zum Ziel.
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Gefahrsto� kennzeichnung nach GHS
Grundzüge

Übergangsfristen
Seit 1. Dezember 2010 müssen Sto� e (wie zum Beispiel Aceton), 
seit 1. Juni 2015 auch Gemische wie zum Beispiel Farben oder Rei-
nigungsmittel, nach GHS eingestu�  und gekennzeichnet werden. 

Händler haben für Gefahrsto� e, die nach dem alten System ein-
gestu�  und gekennzeichnet sind, eine Abverkaufsfrist von zwei 
Jahren. Diese Frist endete bereits am 1. Dezember 2012 für Sto� e. 
Am 1. Juni 2017 endet sie für Gemische. 

Bis dahin kann man deshalb neben den neuen rot-weißen GHS-
Piktogrammen auch die bisherigen orangefarbenen Symbole � n-
den. Eine Doppelkennzeichnung ist jedoch nicht zulässig.

Was ändert sich konkret?
 > Neue Gefahrenpiktogramme lösen die orangefarbenen Gefah-

rensymbole ab (siehe Gegenüberstellung auf Seite 3).
 > Das Andreaskreuz als Gefahrensymbol für reizende bezie-

hungsweise gesundheitsgefährliche Gefahrsto� e entfällt.

 > Die GHS-Gefahrenpiktogramme „Ausrufezeichen“, „Gasfla-
sche“ (Gase unter Druck) und „Gesundheitsgefahr“ wurden 
neu eingeführt.

 > Je nachdem wie schwerwiegend die Gefahr ist, werden die Pik-
togramme mit den Signalwörtern, „Gefahr“ oder „Achtung“ 
kombiniert. Dabei kennzeichnet „Achtung“ ein geringeres 
 Risiko als „Gefahr“.

Achtung < Gefahr

 > Anstatt der bisher verwendeten R-Sätze werden nun H-Sätze für 
die Beschreibung von Art und Schwere der Gefahr verwendet; 
anstatt der S-Sätze werden P-Sätze verwendet, um Sicherheits-
hinweise zu geben. Vorteil: Die neuen Sätze sind o�  konkreter 
als ihre Vorgänger.

 > Einige Einstufungskriterien ändern sich. Dadurch werden 
 bestimmte Produkte, die bislang als „Gesundheitsschädlich“ 
eingestuft waren, als „Giftig“ eingestuft und mehr Flüssig-
keiten als „extrem bzw. leicht entzündbar“.

 > Darüber hinaus werden im Rahmen der REACH-Verordnung 
Gefahrsto� e neu untersucht. Dadurch kommt es zu neuen Er-
kenntnissen und Bewertungen und in Einzelfällen zu schärfe-
ren Einstufungen.

Das Global Harmonisierte System (GHS) der Vereinten Nationen zur Einstufung
und  Kennzeichnung von Sto� en und Gemischen bildet die Grundlage einer weltweiten 
  Vereinheitlichung bestehender nationaler Systeme. Dies gilt auch für so alltägliche 
 Produkte wie  Reinigungs- oder Lösemittel. 

Arbeitsmedizinische Vorsorge nach ArbMedVV

Teil 1: Grundlagen und Hinweise zur Durchführung

KB 011-1

12/2017

kurz & bündig

Die arbeitsmedizinische Vorsorge hat das Ziel, arbeitsbedingte Erkrankungen  frühzeitig 

zu erkennen und zu verhüten. Sie wird in der Verordnung zur arbeits medizinischen  Vorsorge 

(ArbMedVV) geregelt und ist eine individuelle Schutzmaßnahme, die technische und 

 organisatorische Schutzmaßnahmen ergänzt.

Mit Inkraft treten der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vor-

sorge im Jahr 2008 wurden Vorschrift en zur arbeitsmedizini-

schen Vorsorge aus den meisten fachspezifi schen Verordnungen 

wie beispielsweise der Gefahrstoff -, Biostoff - und Bildschirmar-

beitsverordnung sowie aus den Unfallverhütungsvorschrift en 

der Unfallversicherungsträger zusammengefasst und vereinheit-

licht.

In bestimmten Verordnungen ist die arbeitsmedizinische Vorsor-

ge weiterhin gesondert geregelt:

 > Bergverordnung zum gesundheitlichen Schutz der Beschäft ig-

ten (Gesundheitsschutz-Bergverordnung – GesBergV)

 > Druckluft verordnung (DruckLV)

 > Röntgenverordnung (RöV)

 > Strahlenschutzverordnung (StrlSchV).

Arbeitsmedizinische Regeln (AMR) konkretisieren Inhalte der Ver-

ordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge. Im Text wird auf die 

bereits veröff entlichten Arbeitsmedizinischen Regeln hingewie-

sen. Arbeitsmedizinische Empfehlungen (AME) informieren aus 

Sicht der Arbeitsmedizin zu Themen innerhalb und auch außer-

halb der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge. 

Wer ist verantwortlich für die 

 arbeitsmedizinische Vorsorge?

Die Verantwortung liegt bei der Unternehmerin bzw. dem Unter-

nehmer. Die Kosten werden vom Unternehmen getragen. 

Wann ist eine arbeitsmedizinische 

Vorsorge angezeigt?

Nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der Unfallverhü-

tungsvorschri�  „Grundsätze der Prävention“ (DGUV Vorschri�  1) 

sind alle Unternehmerinnen und Unternehmer – unabhängig von 

der Anzahl der Beschäft igten – verpflichtet, vor Aufnahme von Tä-

tigkeiten eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen.

Die ermittelten Gefährdungen bilden die Entscheidungsgrundla-

ge, ob und welche arbeitsmedizinische Vorsorgen zu veranlassen 

oder anzubieten sind. Hierbei ist es unerheblich, ob Beschäft igte 

in Vollzeit oder Teilzeit arbeiten. 

Bei welchen Einwirkungen oder Tätigkeiten dies der Fall ist, ist in 

der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge geregelt (sie-

he dazu auch KB 011-2 „Arbeitsmedizinische Vorsorge nach Arb-

MedVV – Teil 2: Ermittlung der Vorsorgeanlässe“).

KB 011-2

08/2019

Arbeitsmedizinische Vorsorge nach ArbMedVV
Teil 2: Ermittlung der Vorsorgeanlässe

kurz & bündig

Im ersten Teil dieses KBs (KB 011-1) wurden die Grundlagen der arbeitsmedizinischen 
 Vorsorge dargelegt und Hinweise zu deren Durchführung gegeben. In diesem zweiten Teil 
steht die Ermittlung der zu veranlassenden und anzubietenden Vorsorgen im Vordergrund. 
Ausgangspunkt dazu ist das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung anhand von Gefähr-
dungsfaktoren.

 > 1.5  Benutzen persönlicher Schutzaus-
rüstungen (flüssigkeitsdichte Hand-
schuhe)

 > 6.1   Gesundheitsschädigende  Wirkung von 
Gasen, Dämpfen,  Aerosolen, Stäuben, 
flüssigen und festen  Stoff en

 > 6.2 Hautbelastungen

→   Checkliste „Tätigkeiten mit Gefahrstoff en“

 > 3.1 Schwere körperliche Arbeit
 > 3.2  Einseitig belastende körperliche Arbeit
 > 3.4 Klima
 > 9.1 Lärm
 > 9.3 Ganzkörperschwingungen
 > 9.4 Hand-Arm-Schwingungen
 > 9.5 Nicht ionisierende (optische) Strahlung

→   Checkliste „Tätigkeiten mit physikalischen 
Einwirkungen“

Werden bei der Gefährdungsbeurteilung folgende Gefährdungsfaktoren (nach Merkblatt A 017) identifi ziert?

→   Checkliste „Tätigkeiten mit biologi schen 
Arbeitsstoff en“

 > 8.1 Gezielte Tätigkeiten
 > 8.2 Nicht gezielte Tätigkeiten
 > 11.3 Tiere
 > 11.4 Pflanzen

 > 1.5  Benutzen persönlicher Schutzausrüs-
tungen (Atemschutz)

 > 3.9  Bildschirmarbeitsplätze
 > Auslandsaufenthalte (wird in A 017 im Rah-

men der anderer Faktoren mitbetrachtet)

→  Checkliste „Sonstige Tätigkeiten“
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Ein Weg zur Gefährdungsbeurteilung

Berufsgenossenscha�  Rohsto� e und chemische Industrie

Postfach 10 14 80
69004 Heidelberg
Kurfürsten-Anlage 62
69115 Heidelberg
www.bgrci.de

Diese Schri�  können Sie über den Medienshop
unter medienshop.bgrci.de beziehen.

Haben Sie zu dieser Schri�  Fragen, Anregungen, Kritik?
Dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

>  Schri� lich:
Berufsgenossenscha�  Rohsto� e und chemische Industrie, Prävention, 
KC Präventionsprodukte und -marketing, Referat Medien
Postfach 10 14 80, 69004 Heidelberg

> E-Mail: praeventionsprodukte@bgrci.de
>  Kontaktformular: www.bgrci.de/kontakt-schri� en

medienshop.bgrci.de  |  downloadcenter.bgrci.de  |  www.bgrci.de/praevention/vision-zero  |  fachwissen.bgrci.de

ISBN: 978-3-86825-402-0

Weitere Informationen

Die VISION ZERO ist die Vision einer Welt ohne Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkran-
kungen. Höchste Priorität hat dabei die Vermeidung tödlicher und schwerer Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten. Eine umfassende Präventionskultur hat die VISION ZERO zum Ziel.
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Verantwortung im Arbeitsschutz
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Die Alternative 
Betreuung der BG RCI1

Bezugsquellen:
1   medienshop.bgrci.de

Mit glieds betriebe 
der BG RCI können 
alle Schri� en der 
BG RCI in einer 
der  Betriebsgröße 
angemessenen Anzahl 
kostenlos beziehen.

Gefährdungsbeurteilung – 
was ist das?
Sie alle kennen das vom täglichen Weg zur Arbeit: Sie möchten 
am Zebrastreifen die Straße überqueren. Ein Auto kommt mit 
hohem Tempo angefahren. Was geht Ihnen jetzt durch den Kopf?

Schon sind Sie mitten im Thema. Sie überlegen, was passieren 
kann. Sie bewerten, was Sie tun müssen, damit eben nichts pas-
siert. Im Idealfall haben Sie sich über solch eine Situation schon 
mal Gedanken gemacht. Sie wissen, was in welcher Reihenfolge 
zu tun ist, damit Sie sich nicht selbst gefährden.

Wir alle bewerten jeden Tag solche oder ähnliche Situationen und 
machen, ohne uns dessen bewusst zu sein, eine Gefährdungsbe-
urteilung. Für den betrieblichen Alltag sollte es nicht anders sein.

Gefährdungsbeurteilung – 
ein Stück Papier für den Schrank?
Auf den ersten Blick mag die Gefährdungsbeurteilung  für Sie 
ein Stück Papier für den Schrank sein. Wir möchten Ihnen nicht 
nur einen Weg zum Durchführen der Gefährdungsbeurteilung 
aufzeigen, sondern auch, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil nutzen 
können. 

Worin liegen die Vorteile einer Gefährdungsbeurteilung?
 > In der Ableitung von Grundregeln zum sicheren Arbeiten in 

Ihrem Betrieb. Sie legen als verantwortliche Person sichere 
Arbeitsabläufe und Verhaltensweisen schri� lich fest.

 > Sie scha� en eine Grundlage für Unterweisungen und Mitar-
beitergespräche. Sie können auf dieser Grundlage gezielt auf 
die Gefährdungen bei der Tätigkeit hinweisen und erforderli-
che Schutzmaßnahmen erläutern.

 > Sie können neue Beschä� igte gezielter in die Tätigkeiten Ihres 
Betriebes einweisen. Die zu unterweisenden Themen stehen 
in Ihrer Beurteilung.

 > Sie scha� en eine Grundlage für die Arbeitsvorbereitung. Mit 
den gewonnenen Erkenntnissen können Sie eine passende 
Betriebs- oder Verfahrensanweisung leichter erstellen.

 > Die Gefährdungsbeurteilung ist eine gute Grundlage für ge-
zielte Betriebsbegehungen. Sie können damit die Frage beant-
worten, ob vereinbarte Regeln eingehalten werden. Die Beur-
teilung kann als eine Art Checkliste eingesetzt werden.

Immer noch ohne dokumentierte Gefährdungsbeurteilung? Sie ist ein wichtiges, notwendiges 
und gesetzlich gefordertes Instrument zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen in Ihrem Betrieb. 
Dieses „kurz & bündig“ soll Ihnen einen Weg aufzeigen, wie Sie den Einstieg scha� en.

LI-Merkblattreihen1

Die Alternative Betreuung der BG RCI

KB 001

8/2016 kurz & bündig

Mit der Alternativen Betreuung bietet die BG RCI eine Lösung an, um die arbeitsmedizinische 
und sicherheitstechnische Betreuung in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) 
passgenau zu organisieren. Dabei können Betriebsärzte/-innen und Fachkrä� e für Arbeits-
sicherheit der BG RCI Sie unterstützen, eine e�  ziente bedarfsgerechte betriebsspezi� sche 
Betreuung sicherzustellen.

Sie haben die Wahl!
Als Unternehmer oder Unternehmerin haben Sie nach dem Arbeits-
sicherheitsgesetz (ASiG) und der DGUV Vorschri�  2 „Betriebsärzte 
und Fachkrä� e für Arbeitssicherheit“ eine sicherheitstechnische 
und arbeitsmedizinische Betreuung Ihrer Beschä� igten zu ge-
währleisten. Diese Aufgabe kann grundsätzlich von einer eigenen 
Fachkra�  für Arbeitssicherheit und einem eigenen Betriebsarzt/ei-
ner eigenen Betriebsärztin übernommen werden. Weil diese Wahl-
möglichkeit bei kleineren Unternehmen o�  zu aufwändig ist, wer-
den dort häu� g externe Dienstleister beau� ragt, diese Pflichten 
wahrzunehmen (Regelbetreuung1). 

Als Unternehmer oder Unternehmerin eines kleinen oder mittel-
ständischen Unternehmens bieten wir Ihnen als BG RCI mit der 
Teilnahme an der Alternativen Betreuung2 aber auch noch eine 
weitere vollwertige Wahlmöglichkeit an, mit der Sie für eine ar-
beitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung Ihres 

1  Welche Bestimmungen für die Regelbetreuung von Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten gelten beschreibt die DGUV Vorschrift 2 in ihrer Anlage 2 sowie unser Merkblatt A 018 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits-sicherheit“. 2  Exakt nach DGUV Vorschrift 2, Anlage 3: Alternative bedarfsorientierte betriebsärzt liche und sicherheitstechnische Betreuung. 

Unternehmens sorgen können. Nach der Unfallverhütungsvor-
schri�  DGUV Vorschri�  2, § 2 Abs. 4 können Sie dieses Betreu-
ungsmodell wählen, wenn Sie aktiv in das Betriebsgeschehen 
eingebunden sind und die Zahl der Beschä� igten3 in Ihrem Un-
ternehmen jahresdurchschnittlich 50 nicht überschreitet. 

Was bedeutet Alternative 
 Betreuung? 

Niemand kennt Ihr Unternehmen besser als Sie. Somit liegt nichts 
näher, als Sie in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten zu stellen. 
Im Rahmen der Alternativen Betreuung unterstützen wir Sie als 
Unternehmer oder Unternehmerin dabei, Ihre Verantwortung für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu erfüllen. 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Alternativen Betreuung 
ist, dass Sie persönlich unsere ein- oder mehrtägigen Informa-
tions- und Motivationsveranstaltungen besuchen. Dabei erfolgt 

3  Bei der Ermittlung der jahresdurchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter sind Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. 

Auswahlassistent 
(awa.bgrci.de)

Schaffe ich es noch?
Hat der mich gesehen?
Bin ich schnell genug?

Warte ich lieber?
Der muss doch anhalten!

Die hier aufgeführten Medien zur Durch-
führung der Gefährdungsbeurteilung stel-
len lediglich einen Ausschnitt dar. Weitere 
Medien § nden Sie im Medienshop und im 
Downloadcenter der BG RCI.

GefDok KMU GefDok light

Schritt 1
Erfassen der Betriebsorganisation

regelmäßige Überprüfung

nicht akzeptabel

Maßnahmen nicht 
wirksam

Maßnahmen 
wirksam

Schritt 2
Erfassen der Tätigkeiten

Schritt 6
Realisierung der Maßnahmen

Schritt 7
Kontrolle der Wirksamkeit

Schritt 5
Festlegen konkreter 

Arbeitsschutzmaßnahmen 

Schritt 3
Ermitteln der möglichen Gefährdungen 

und Belastungen

Schritt 4
Bewerten des Risikos

Abbildung 3: Sieben Schritte zum Ziel

Fortschreibung

akzeptabel

Überprüfen Sie Ihre Gefährdungsbeurteilung anlassbezogen und 
in regelmäßigen, beispielsweise jährlichen Abständen. 

Ihr Vorgehen folgt damit dem im Merkblatt A 016 „Gefährdungs-
beurteilung – Sieben Schritte zum Ziel“ ausführlich dargestellten 
Vorgehen. Die folgende Abbildung fasst die dargelegten Schritte 
zusammen.

Rechtsgrundlagen

Die Pflicht zur Durchführung und Dokumentation der 
Gefährdungsbeurteilung ergibt sich aus:
 > dem Arbeitsschutzgesetz (§§ 5 und 6), 
 > der Allgemeinen Bundesbergverordnung (§ 3) für 

Betriebe, die unter Bergaufsicht stehen, oder der 
 > Unfallverhütungsvorschri�  „Grundsätze der Präven-

tion“ (DGUV Vorschri�  1).

Weitere Verordnungen konkretisieren diese.

Baukästen zur 
Gefährdungsbeurtei-
lung für verschiedene 
Gewerbezweige
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Ein Weg zur Gefährdungsbeurteilung KB 020 

Rechtlicher Wegweiser  

im Explosionsschutz

KB 028-2

11/2020
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Sicherheit

Gefährdungsbeurteilung

Explosionsschutzkonzept

Explosionen im Betrieb zählen zu den 5 häufigsten Ursachen für tödliche Arbeitsunfälle. 

Dies unterstreicht die Bedeutung einer gut strukturierten Gefährdungsbeurteilung, durch 

die Gefahren erkannt und bewertet werden. Besteht das Risiko einer Explosion, muss ein 

 Explosionsschutzkonzept erstellt werden, das diese verhindert oder die Auswirkungen auf  

ein  akzeptables Maß reduziert. Diese Schrift gibt diesbezüglich Hinweise zur Vorgehens- 

weise und zu einschlägigen rechtlichen Bestimmungen.

Das Arbeitsschutzgesetz bildet in Verbindung mit der Gefahr-

stoffverordnung (GefStoffV) und der Betriebssicherheitsverord-

nung (BetrSichV) den rechtlichen Rahmen für den betrieblichen 

Explosionsschutz. Die dort formulierten wesentlichen Verpflich-

tungen für den Unternehmer bzw. die Unternehmerin sind:

	> Durchführung der Gefährdungsbeurteilung (siehe Abschnitt 2)

 > Erstellung eines Explosionsschutzkonzeptes (siehe Abschnitt 3)

	> Auswahl und Verwendung geeigneter explosionsgeschützter 

Geräte (siehe Abschnitt 4)

	> Durchführung von Prüfungen zur Gewährleistung der Explosi-

onssicherheit (siehe Abschnitt 5)

	> Dokumentation der Explosionsschutzmaßnahmen im Explosi-

onsschutzdokument (siehe Abschnitt 6)

Ein zentrales Hilfsmittel bei der Gefährdungsbeurteilung sind die 

Technischen Regeln, die die entsprechenden Verordnungen kon-

kretisieren. Für den Explosionsschutz sind dies die Technischen 

Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) und die Technischen Regeln für Be-

triebssicherheit (TRBS). Diese geben den Stand der Technik wieder 

und entfalten die sogenannte „Vermutungswirkung“. Das bedeu-

tet: Man kann bei Befolgung der Technischen Regeln davon aus-

gehen, dass die Anforderungen der entsprechenden Verordnung 

erfüllt sind.

Abweichungen von Technischen Regeln sind möglich, jedoch 

muss in der Gefährdungsbeurteilung dann nachvollziehbar dar-

gelegt werden, wie mindestens die gleiche Sicherheit und der 

gleiche Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreicht werden.

Brand- und Explosionsgefahren
Schutzmaßnahmen für sichere Tätigkeiten mit brennbaren Stoffen

KB 028-1

11/2020
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Bei Tätigkeiten mit brennbaren Stoffen muss das Risiko eines Brandes oder einer Explosion 
 beurteilt werden. Diese  Schrift informiert über Voraussetzungen und Ursachen, die zu Bränden 
und Explosionen führen können. Zudem gibt sie Hinweise zu geeigneten Schutzmaßnah men.  
Sie soll zur Unterstützung bei der Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung und zur Unter weisung 
von Beschäftigten dienen. 

1 Brandschutz
1.1 Voraussetzungen für einen Brand

Für die Entstehung eines Brandes müssen drei Voraussetzungen 
gleichzeitig gegeben sein:
 > Brennbarer Stoff
 > (Luft-)Sauerstoff
 > Wirksame Zündquelle

Abbildung 1: Gefahrendreieck für die Brandentstehung

1.2 Brennbare Stoffe

Brennbare Stoffe sind alle diejenigen, die nach ihrer Entzündung 
in Reaktion mit (Luft-)Sauerstoff (und weiteren oder anderen soge-
nannten Oxidationsmitteln) verbrennen können. Sie kommen in 
festem, flüssigem und gasförmigem Zustand vor. Abhängig davon 
und von der Art des Stoffes werden sie in unterschiedliche Brand-
klassen (A bis F) eingeteilt. Dies dient vor allem der Wahl des rich-
tigen Löschmittels (siehe Abschnitt 1.5, Brandbekämpfung).

Bei brennbaren Flüssigkeiten ist zu beachten, dass nicht die Flüs-
sigkeit selbst, sondern nur die Dämpfe brennen, die sich über der 
Flüssigkeitsoberfläche bilden. Die Dämpfe können sich ausbrei-
ten und eine Zündquelle finden. Dazu gibt es eine wichtige Kenn-
größe, den Flammpunkt. Dieser beschreibt die unter genormten 
Versuchsbedingungen ermittelte, niedrigste Temperatur, bei der 
eine brennbare Flüssigkeit genügend Dämpfe entwickelt, die 
über der Flüssigkeitsoberfläche entzündet werden können.
 
Die Entzündbarkeit und Verbrennungsgeschwindigkeit von fes-
ten brennbaren Stoffen hängt mit der Größe der Oberfläche zu-
sammen, die mit (Luft-)Sauerstoff in Kontakt kommen kann. 

Wirksame  
Zündquelle

Brennbarer Stoff

(Luft-)Sauerstoff

M 053

Gefahrsto� e 3/2019

DGUV Information 213-080

Arbeitsschutzmaßnahmen
bei Tätigkeiten mit Gefahrsto� en

M 060

Gefahrsto� e mit GHS-Kennzeichnung  
Was ist zu tun?

Gefahrsto� e 9/2017

DGUV Information 213-082
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